
Personalien

Name des Vereins: (Name laut Registereintragung) Ort:

Ort: Gründungsjahr

Kontaktadresse

Ansprechpartner:

Straße: PLZ/ Ort

Telefon Fax

A) Der Verein beantragt die ordentliche / außerordendliche Mitgliedschaft im D.T.S.V. und im DTV ❏
B) Der Verein beantragt die ordentliche / außerordendliche Mitgliedschaft seine Twirling- und / oder 

Majorettenabteilung im D.T.S.V. und im DTV. ❏
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

Der Verein wird beim Amtsgericht in

im Vereinsregister unter der Registernummer                                  geführt.

Dem abgegebenen Aufnahmeantrag ist beigefügt:

2. sorgfältig ausgefüllte Anträge für den Mitgliedsausweis für jedes Aktive Mitglied des Vereins
(bei B nur der Abteilung).

3. Satzung des Vereins

4. Fotokopie der letzten Bestätigung des Finanzamtes der Zuerkennung der Gemeinnützigkeit.

Die D.T.S.V. Satzung und die Richtlinien sind bekannt. Ihre Anerkennung wird mit Beginn der Mitgliedschaft 
durch nachstehende Unterschrift zugesichert. Die DTV Satzung wird bei Aufnahmeantragstellung zum DTV,
vom jeweiligen Landestanzsportverband, ausgehändigt. Die Mitgliedschaft im D.T.S.V. wird mit der Aufnahme-
bestätigung durch den D.T.S.V. wirksam.

, den
Stempel und Unterschrift 

gem. § 26 BGB s.Vereinssatzung

✃

Die ordentliche / außerordendliche Mitgliedschaft im D.T.S.V. wird mit der Wirkung ab bestätigt.

Blasbach, den 

Unterschrift D.T.S.V. Geschäftsstelle

Geschäftsstelle D.T.S.V.
Susanne Henkel

Schöne Aussicht 19
35585 Wetzlar/Blasbach
Tel.: 0 64 46/92 10 45
Fax: 0 64 46/92 10 44

email:
TwirlingInfo@aol.com

Aufnahmeantrag:
Bitte dieses Formular gut leserlich ausfüllen, und an die
Geschäftsstelle des D.T.S.V. (oben gen. Adresse) senden.


